
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (190 d.B.): 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaft­
steuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 
1994, das Gebührengesetz 1957, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Ver­
sicherungssteuergesetz 1953, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, die Bun­
desabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Kontenregister- und Konten­
einschaugesetz, das Kapitalabfluss-Meldegesetz, das Gemeinsamer Melde­
standard-Gesetz, das Zollrechts-Durchführungsgesetz, das Gesundheits- und 
Sozialbereich-Beihilfengesetz, das Sozialministeriumservicegesetz, das Bun­
desstraßen-Mautgesetz 2002, das EU-Amtshilfegesetz, das Bundesfi­
nanz-gerichtsgesetz und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz geän­
dert werden (Jahressteuergesetz 2018 - JStG 2018) (197 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (190 
d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körper­
schaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuer­
gesetz 1994, das Gebührengesetz 1957, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, 
das Versicherungssteuergesetz 1953, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, die 
Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Kontenregister- und Kon­
teneinschaugesetz, das Kapitalabfluss-Meldegesetz, das Gemeinsamer Melde­
standard-Gesetz, das Zollrechts-Durchführungsgesetz, das Gesundheits- und 
Sozialbereich-Beihilfengesetz, das Sozialministeriumservicegesetz, das Bun­
desstraßen-Mautgesetz 2002, das EU-Amtshilfegesetz, das Bundesfi­
nanz-gerichtsgesetz und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz geän­
dert werden (Jahressteuergesetz 2018 - JStG 2018) (197 d.B.) angeschlossene 
Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

I. Art. 1 Z. 11 lit. b lautet wie folgt: 

"Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 

(3a) Für ein Kind, für das Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 gewährt wird und das sich ständig in einem Mitgliedstaat der EU oder Hoheits­
gebiet einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum oder der Schweiz aufhält, steht auf Antrag ein Familienbonus Plus nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu: 

1. Der Familienbonus Plus beträgt 

a) bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, für je­
den Kalendermonat 125 Euro, 

b) nach Ablauf des Monats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, für jeden 
Kalendermonat 41 ,68 Euro. 
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2. Der Familienbonus Plus ist in der Veranlagung entsprechend der Antragsteilung 
durch den Steuerpflichtigen wie folgt zu berücksichtigen: 

a) Für ein Kind, für das im jeweiligen Monat kein Unterhaltsabsetzbetrag nach Abs. 4 

Z 3 zusteht: 

- Beim Familienbeihilfenberechtigten oder dessen (Ehe-)Partner der nach Z 1 zu­
stehende Betrag oder 

- beim Familienbeihilfenberechtigten und dessen (Ehe-)Partner jeweils die Hälfle des 
nach Z 1 zustehenden Betrages. 

b) Für ein Kind, für das im jeweiligen Monat ein Unterhaltsabsetzbetrag nach Abs. 4 

Z 3 zusteht: 

- Beim Familienbeihilfenberechtigen oder vom Steuerpflichtigen, dem für das Kind 
der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, der nach Z 1 zustehende Betrag oder 

- beim Familienbeihilfenberechtigten und dem Steuerpflichtigen, dem für das Kind 
der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, jeweils die Hälfle des nach Z 1 zustehenden Be­
trages. 

Für einen Monat, für den kein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, steht dem Unterhalts­
verpflicheten kein Familienbonus Plus zu. 

c) Die Aufteilung des Familienbonus Plus gemäß lit. a und b ist bei gleichbleibenden 
Verhältnissen für das gesamte Kalenderjahr einheitlich zu beantragen. Wird von den 
Anspruchsberechtigten die Berücksichtigung in einer Höhe beantragt, die insgesamt 
über das nach Z 1 zustehende Ausmaß hinausgeht, ist jeweils die Hälfte des monat­
lich zustehenden Betrages zu berücksichtigen. 

3. (Ehe-)Partner im Sinne der Z 2 ist eine Person, mit der der Familienbeihilfenbe­
rechtigte verheiratet ist, eine eingetragene Partnerschaft nach dem Eingetragene 
Partnerschaft-Gesetz - EPG begründet hat oder für mehr als sechs Monate im Ka­
lenderjahr in einer Lebensgemeinschaft lebt. 

4. § 26 Abs. 3 zweiter Satz der Bundesabgabenordnung kommt nicht zur Anwen­
dung. 

5. In der Steuererklärung ist die Versicherungsnummer (§ 31 ASVG) oder die per­
sönliche Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte (§ 31a ASVG) 
jedes Kindes, für das ein Familienbonus Plus beantragt wird, anzugeben. 

6. Der Bundesminister für Finanzen hat die technischen Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung des Familienbonus Plus im Rahmen der Veranlagung zur Verfü­
gung zu stellen." 

11. Art. 1 Z. 11 lit. e lautet wie folgt: 

"In Abs. 4 wird folgende Z 4 angefügt: 

4. § 26 Abs. 3 zweiter Satz der Bundesabgabenordnung kommt nicht zur Anwen­
dung." 

111. Art. 1 Z. 11 lit. f lautet wie folgt: 

"Abs. 7 lautet: 
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(7) Ergibt sich nach Abs. 1 eine Einkommensteuer unter 250 Euro und steht der AI­
leinverdienerabsetzbetrag oder der Alleinerzieherabsetzbetrag zu, gilt bei Vorhan­
densein eines Kindes 

(§ 106 Abs. 1) Folgendes: 

1. Die Differenz zwischen 250 Euro und der Steuer nach Abs. 1 ist als Kindermehr­
betrag zu erstatten. 

2. Ein Kindermehrbetrag steht nicht zu, wenn für mindestens 330 Tage im Kalender­
jahr steuerfreie Leistungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 lit. a, lit. c oder Leistungen aus der 
Grundversorgung oder Mindestsicherung bezogen wurden. Dieser Betrag erhöht sich 
für jedes weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um den Betrag von 250 Euro." 

Begründung 

Eine Anpassung des Familienbonus Plus an die Lebenserhaltungskosten anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union steht in fundamentalem Widerspruch zur 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, die eine der Grundfreiheiten der EU darstellt. Selbst wenn 
man eine solche Ungleichbehandlung von Arbeitnehmerjnnen an den Wohnort des 
Kindes, und damit an ein scheinbar neutrales Kriterium knüpft, so ist diese Ungleich­
behandlung dennoch da. Eine (verdeckte) Diskriminierung von Arbeitnehmer_innen 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten, die in Österreich arbeiten und voll steuerpflichtig 
sind, deren Kinder aber nicht in Österreich leben, kann nicht unterstützt werden. Eine 
potentielle Verletzung von EU-Primärrecht kann nicht im Sinne evidenzbasierter, 
sachlicher und proeuropäischer Politik sein. 
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